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I. Problemstellung 

1. Einleitung 

Art. 44 des Grundgesetzes normiert das Recht der parlamentarischen Untersu-
chungsausschüsse in enger Anlehnung an Art. 34 der Weimarer Reichsverlassung 
von 1919. Zwar weist die Nonn des Grundgesetzes einige Modifikationen gegen-
über der Weimarer Regelung auf', sie betreffen jedoch nur Details, die hier ver-
nachlässigt werden können. Betrachtet man diese Fakten, so sollte man meinen, es 
handele sich bei dem parlamentarischen Untersuchungsrecht nach Art. 44 GG um 
ein in jeder Weise bewährtes Rechtsinstitut, dessen Anwendungsprobleme inzwi-
schen weitgehend geklärt sind. 

Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Der Streit um die Refonnbedürltigkeit des 
parlamentarischen Untersuchungsrechts ist so alt wie das Untersuchungsrecht 
selbst. Er hat wiederholt die staatsrechtliche Abteilung des Deutschen Juristenta-
ges2 beschäftigt, und es besteht seit langem weitgehend Einigkeit darüber, daß das 
Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse einer Refonn bedarl. Ob-
wohl es an Vorschlägen dafür nicht mangelt3, ist bisher nicht absehbar, ob und 
wann eine solche stattfindet. 

Das auf Bundesebene fehlende Ausführungsgesetz zur Regelung des Untersu-
chungsverlahrens wird derweil durch eine schon als kurios anzusehende Praxis er-
setzt. Der Bundestag bestimmt jeweils in seinen Einsetzungsbeschlüssen die An-
wendung der sog. IPA-Vorschriften, soweit sie geltendem Recht nicht widerspre-
chen, und unter der Voraussetzung, daß die Mitglieder des Ausschusses überein-
stimmend keine sonstigen Bedenken dagegen haben4 . Unter den IPA-Rege1n ist 
der "Entwurl eines Gesetzes über Einsetzung und Verlahren von Untersuchungs-
ausschüssen des Bundestages,,5 aus dem Jahre 1969 zu verstehen. Dieser von einer 
interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft erarbeitete Entwurl ist niemals Gesetz 

1 Im einzelnen Maunz, in MaunzlDürig, Kommentar zum GG, 7. Aufl., München, Stand 
9191, Art. 44, Rdnr. l. 

2 34. DJT 1926,45. DJT 1964,57. DJT 1988. 
3 Übersicht bei Versteyl, in v. Münch, Kommentar zum GG, Bd. 2, 3. Aufl., München 

1989, Art. 44, Rdnr. 29; siehe auch Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. 2, München 1980, S. 60. 

4 Vgl. nur die Einsetzungsanträge: BTDS X/34, Ziffer II. (Flick); BTDS X15575, Ziffer 
VI. (Neue Heimat); BTDS Xl/50, Ziffer V. (HDW/IKL); BTDS XIII 680, Ziffer VI. und 
BTDS Xl/1683 Nr. 6 (Transnukiear/Atomskandai). 

5 BTDS V/4209. 

2 Köhler 
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geworden. Das Paradoxe an dieser Vorgehensweise ist, daß hier ein ,,Nicht-Gesetz" 
praktisch als Gesetz behandelt wird, und dies von parlamentarischen Untersu-
chungsausschüssen, die doch Unterorgane des für die Gesetzgebung zuständigen 
Bundestages sind. Das hat zur Folge, daß die IPA-Vorschriften lediglich Innen-
rechtsnormen sind, auf die sich der private Betroffene nicht berufen kann6 . Obwohl 
§ 18 der IPA-Vorschriften die Rechtsstellung des Betroffenen regelt und der Aus-
schuß die IPA-Regeln anwendet, kann der potentiell Betroffene sich nicht dagegen 
wehren, wenn ihm der Untersuchungsausschuß die Behandlung als Betroffener 
versagt. Die Anerkennung als Betroffener hängt in rechts staatlich bedenklicher 
Weise von der "Gnade" des Untersuchungsausschusses ab, zumal § 18 Abs. 1 Nr.4 
der IPA-Regeln sehr weit gefaßt ist. 

Ein Gesetz über parlamentariche Untersuchungsausschüsse könnte zwar das 
grundgesetzlich garantierte Untersuchungsrecht nicht einschränken, es wäre aber 
in der Lage, zu einer Klärung von Umfang und Grenzen dieses Rechts beizutragen. 
Der Hauptgrund für immer wieder zutage tretende Unsicherheiten über Umfang 
und Grenzen des parlamentarischen Untersuchungsrechts ist jedoch in Art. 44 GG 
selbst zu sehen. Diese Vorschrift äußert sich über Wesen, Inhalt und Zweck der 
parlamentarischen Untersuchung nur unzureichend7. Solange das Untersuchungs-
recht durch eine derart offene Vorschrift garantiert wird, ist nicht zu erwarten, daß 
die Diskussion über Umfang und Grenzen des parlamentarischen Untersuchungs-
rechts zu einem allgemein konsensfähigen Ergebnis führt. Deshalb ist am Ende der 
Arbeit ein Vorschlag für eine Neufassung von Art. 44 GG zu finden. 

Während der Ausarbeitung dieser Dissertation wurde eine Arbeit von Werner 
Richter mit dem Titel "Privatpersonen im parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuß"s und eine weitere von Stefan Studenroth mit dem Titel "Die parlamentari-
sche Untersuchung privater Bereiche,,9 veröffentlicht. Es handelt sich dabei um 
Dissertationen, die sich von dieser Arbeit trotz einiger Überschneidungen wesent-
lich unterscheiden. 

Richter geht zwar darauf ein, ob und inwiefern parlamentarische Untersuchungs-
ausschüsse sich in der bisherigen Staatspraxis mit der Aufklärung von Sachverhal-
ten aus dem Privatbereich befaßt haben lO, er legt dabei jedoch den Schwerpunkt 
auf Ausschüsse des Bundes und erwähnt nur 5 Enqueten auf Landesebene. Richter 
verfolgt die Geschichte der privatgerichteten Enquete nicht bis in die Weimarer 
Zeit zurück. In seinen Ausführungen zur Korollartheorie 11 erwähnt er zwar, daß 
diese Theorie auf Zweig zurückgeht, es fehlt jedoch eine genaue Analyse dessen 

6 OVG Münster, NVwZ 1987, S. 606 f. 
7 Siehe auch Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, München 

1980, S. 59. 
8 Richter, Privatpersonen im parlamentarischen Untersuchungsausschuß, München 1991. 
9 Studenroth, Die parlamentarische Untersuchung privater Bereiche, Baden-Baden 1992. 
10 Richter, S. 4 ff. 
11 Richter, S. 26 f. 
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vielzitierten Aufsatzes aus dem Jahre 1913. Die Rechtsprechung zum Themen-
komplex der privatgerichteten Enquete wird in der Dissertation nur lückenhaft und 
unvollständig dargestellt 12. Richter erörtert die Anforderungen, die an 'die Beach-
tung schutzwürdiger Belange aus dem Bereich natürlicher Personen oder juristi-
scher Personen des Privatrechts bzw. sonstiger Personenmehrheiten im Untersu-
chungsverfahren zu stellen sind, nicht abgestuft nach dem Einsetzungsantrag, dem 
Beweisantrag und der Möglichkeit des Einsatzes von Zwangsmitteln. Eine diffe-
renzierte Behandlung der Anwendungsmöglichkeit von Zwangsbefugnissen der 
StPO im Rahmen einer parlamentarischen Enquete fehlt ganz. Die Diskussion um 
die BetroffenensteIlung wird nur verkürzt dargestellt13. Richter setzt sich nicht mit 
der Frage auseinander, ob Auskunftspersonen einer parlamentarischen Enquete un-
ter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Gegendarstellung zuzubilligen ist. 
Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt stattdessen auf dem Gebiet des Persönlich-
keitsschutzes, des Geheimnisschutzes und des Rechtsschutzes. Überschneidungen 
mit dieser Dissertation bestehen hinsichtlich der Erörterung der Kompetenzfrage 
und des Themenkomplexes "öffentliches Interesse". Bei der rechtlichen Einord-
nung des letztgenannten Begriffes wird in den beiden Arbeiten jedoch ein konträ-
rer Standpunkt vertreten l4. Richter stellt bei der Bestimmung des Anwendungsbe-
reichs parlamentarischen Untersuchungsrechts gegenüber natürlichen Personen 
oder juristischen Personen des Privatrechts oder sonstigen Personenmehrheiten im 
wesentlichen auf die Schutzwirkung eines normativ zu bestimmenden öffentlichen 
Interesses ab. Er bietet keine Perspektiven und neuen Lösungsansätze. 

Auch mit der Arbeit von Studenroth gibt es Überschneidungen hinsichtlich der 
Darstellung des Meinungsstandes zur Frage der Untersuchungskompetenz im pri-
vaten Bereich einschließlich der Ausführungen zum "öffentlichen Interesse". Seine 
Dissertation beschränkt sich jedoch im wesentlichen auf die Erörterung der Zuläs-
sigkeit privatgerichteter Enqueten auf Bundesebene. Der Länderbereich wird weit-
gehend vernachlässigt. Studenroth stellt die Staatspraxis parlamentarischer Enque-
ten nur anhand von 4 Bundestagsuntersuchungsausschüssen aus neuerer Zeit dar1S• 

Er geht in diesem Zusammenhang weder auf die Untersuchungspraxis zur Zeit der 
Weimarer Republik noch auf Enqueten auf Landesebene ein. Trotz dieser verkürz-
ten Darstellung behauptet Studenroth das Vorliegen einer "Akzentverschiebung bei 
der parlamentarischen Untersuchung" in dem Sinne, daß der private Bereich, ins-
besondere der Unternehmensbereich, in jüngerer Zeit verstärkt zum Thema parla-
mentarischer Enqueten gemacht wirdl6 . Eine genauere Analyse der Staatspraxis 
parlamentarischer Enqueten seit der Weimarer Zeit zeigt jedoch, daß eine solche 

12 Richter, S. 20 ff. 
\3 Richter, S. 97 ff. 
14 Richter, S. 30 ff.; vgl. unten III.2., insbes. III.2.c). 
15 Studenroth, S. 19 ff., er geht auf den Flick-, Neue-Heimat-, U-Boot- und den Transnu-

klear-Untersuchungsausschuß ein. 
16 Studenroth, S. 18 f., vgl. ferner S. 58. 

2* 
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